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Sehr geehrte Frau Klapp, 

vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme im Rahmen der Beteiligung nach 

§ 26 Abs. 1 Landesgleichberechtigungsgesetz (LGBG).  

In seiner Funktion als beratendes Gremium der Landesbeauftragten und des Senats in allen 

Fragen, die die Belange von Menschen mit Behinderungen und die Umsetzung der Rechte 

von Menschen mit Behinderungen berühren, schließt sich der Landesbeirat für Menschen mit 

Behinderungen der Stellungnahme der Landesbeauftragten vom 29. Januar 2026 an.  

Der Landesbeirat befürwortet das Vorankommen in den Fragen der Beratung, des Schutzes 

und der Nachsorge bei geschlechtsspezifischer und häuslicher Gewalt. Es ist mit dem 

Anliegen verbunden, auch den Schutz von Menschen mit den verschiedensten sichtbaren 
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und nicht sichtbaren Behinderungen, die häufiger von Übergriffen betroffen sind, mehr 

Aufmerksamkeit in Hinsicht auf ihren Schutz zu erreichen. 

Der Landesgesetzgeber betont in seiner Begründung (A. I.) ausdrücklich die für das Land 

Berlin vom Gewalthilfegesetz abweichenden Begriffsbestimmungen und die Zielsetzung der 

Gewalthilfe. Zusätzlich könnte und sollte er den Schutz von Männern mit Behinderungen 

regeln, der ebenfalls verfassungsrechtlich geboten und gerechtfertigt ist. 

 

In der Anlage finden Sie den Referentenentwurf Landesausführungsgesetz zum 

Gewalthilfegesetz im Land Berlin – BlGewHGAG mit Änderungsvorschlägen des 

Landesbeirats. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Thomas Seerig 

Vorsitzender des Landesbeirats für Menschen mit Behinderungen 
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